
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

Stimmrechtsausweis 
 
Für die Teilnahme an der 
Einwohnergemeindeversammlung vom 
Freitag, 28. Mai 2021, 20.00 Uhr, 
in der Turnhalle Aemmert 
 
 
Dieser Ausweis ist abzutrennen und am Eingang 
zum Versammlungslokal abzugeben. 

.
 

 
Einladung 
 
zur Einwohnergemeindeversammlung auf Freitag, 
28. Mai 2021, 20.00 Uhr, Turnhalle Aemmert 
 
Geschätzte Schneisingerinnen und Schneisinger 
 
Der Gemeinderat lädt Sie herzlich zur Sommer-Gemeinde-
versammlung ein. 
 
Wir freuen uns, viele Stimmberechtigte willkommen zu heis-
sen und auf angeregte Diskussionen zum Wohl unseres 
schönen Dorfes. 
 
Pandemiebedingt muss der traditionelle Apéro im Anschluss 
an die Versammlung leider ausfallen. 
 

Gemeinderat Schneisingen 
 
 

SCHNEISINGEN 

SCHNEISINGEN 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

1. Protokoll Gemeindeversammlung 2.7.2020 

2. Zusicherung Gemeindebürgerrecht an Hanna Mehl 

3. Rechenschaftsbericht 2020 

4. Bilanz und Erfolgsrechnung 2020 

5. Kreditabrechnung ‘Schutzzonenmassnahmen Rütihof’ 

6. Friedhofumgestaltung 
a) Ausführungskredit CHF 91’000 
b) Revision Friedhof- und Bestattungsreglement 

7. Kauf Forsthaus Bowald und Waldhütte Schüliberg von  
Ortsbürgergemeinde 

8. Verkauf Waldparzelle ‘Steigrüebli’ an Ortsbürgergemeinde 

9. Verschiedenes 

Traktanden 
 



 

 

 

 
 
 

Das Protokoll der Einwohnergemeindeversammlung vom 2.7.2020 kann 
auf schneisingen.ch (Politik/Gemeindeversammlung) oder bei der Gemein-
dekanzlei bezogen werden. 
 

Antrag 
Das Protokoll der Gemeindever-
sammlung vom 2.7.2020 wird geneh-
migt. 

 
 
 
 

 
 
Hanna Mehl, 1961, deutsche Staatsangehörige, Lätte 6, hat das Gesuch um 
ordentliche Einbürgerung in der Schweiz, im Kanton Aargau und in der Ge-
meinde Schneisingen eingereicht. 
Der Gemeinderat hat das Einbürgerungsverfahren nach den aktuell gültigen 
eidgenössischen und kantonalen Vorgaben durchgeführt. Alle Voraussetzun-
gen zur Aufnahme in das Bürgerrecht sind erfüllt. 
 

Antrag 
Hanna Mehl wird das Gemeinde- 
bürgerrecht zugesichert. 

 
 
 
 

Der Rechenschaftsbericht 2020 kann auf schneisingen.ch (Politik/Gemein-
deversammlung) oder bei der Gemeindekanzlei bezogen werden. 
Zur Tätigkeit des Gemeinderats und der Verwaltung können auch an der 
Gemeindeversammlung Fragen gestellt werden. 
 
 

Antrag 
Der Rechenschaftsbericht des Gemein-
derats über das Amtsjahr 2020 wird 
zustimmend zur Kenntnis genommen. 

 

 
 
 

Die Erfolgsrechnung 2020 zeigt folgende Ergebnisse (gerundet): 
Einwohnergemeinde Ertragsüberschuss CHF     164’000 
Wasserversorgung Ertragsüberschuss CHF       39’500 
Abwasserbeseitigung Ertragsüberschuss CHF       10’000 
Abfallbewirtschaftung Ertragsüberschuss CHF       43’800 
 
Eine Zusammenfassung finden Sie weiter hinten in diesem Faltblatt. Aus-
führlicheres unter schneisingen.ch (Politik/Gemeindeversammlung). 
 

Antrag 
Bilanz und Erfolgsrechnung 2020 wer-
den genehmigt. 
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Die Gemeindeversammlung vom 30. November 2018 bewilligte einen dies-
bezüglichen Verpflichtungskredit von CHF 235'000. 
Die Kreditabrechnung schliesst nun mit einer Kreditunterschreitung von 
CHF 14'403.35 ab. Abzüglich der Vorsteuerabzüge (MwSt) resultieren Net-
toinvestitionskosten von CHF 205'092.90. 
 
 

Antrag 
Die Kreditabrechnung ‚Schutzzonen-
massnahmen Rütihof‘ mit einer Kre-
ditunterschreitung von CHF 14'403.35 
wird genehmigt. 

 
 
 

 
 
 

a) Umgestaltungsprojekt 
 
Der Friedhof wurde 1976 westlich der denkmalgeschützten Kirche erwei-
tert und 2002 um ein Gemeinschaftsgrab ergänzt. Das Gemeinschaftsgrab 
hat in den vergangenen Jahren einen grossen Zuspruch erhalten, sodass 
bald keine Gravuren mehr an den bestehenden Stelen angebracht werden 
können. Ebenso haben sich die Anforderungen an die Friedhofsnutzung so-
wie das Angebot von Grabfeldern zwischenzeitlich geändert. 
 
Gemeinschaftsgrab 
Das vorliegende Projekt beinhaltet die Erweiterung des Gemeinschafts-
grabs mittels auf einem Metallträger angebrachten Namenstafeln aus 
Messing, die Ausbildung eines Platzes vor dem Gemeinschaftsgrab sowie 
die Sanierung des bestehenden Fusswegs im Perimeter um das Gemein-
schaftsgrab. 
In den letzten Jahren konnten wir eine massive Reduktion der Erdbestat-
tungen hin zu anonymen und pflegeextensiven Grabformen beobachten. 
Mit der Erweiterung des Gemeinschaftsgrabs kann diesem Umstand Rech-
nung getragen werden. Ebenso kann mit dem Urnenplattengrab (siehe 
nachstehend) neu eine Grabform angeboten werden, welche eine klare 
Verortung des/der Bestatteten ermöglicht, jedoch seitens Angehöriger we-
nig bis keinen Unterhalt verlangt. 
 
Urnengrab mit Bodenplatten 
Im östlichen Teil des Friedhofs wird das neue Urnengrab mit Bodenplatten 
angeordnet. Das Urnenplattengrab wird mittels einheitlichen Urnenplat-
ten (36 x 36 x 8 cm) aus Blausee Mitholz Kieselkalk ausgestaltet. Dabei soll 
es möglich sein, bis zu zwei Namensgravuren zu berücksichtigen. 
 
Zaun / Sitzbänke 
Im Bereich der Parkplätze wird der bestehende Zaun erneuert. Ebenso wer-
den drei neue Sitzbänke angeschafft. 
 
Pläne 
Die Projektpläne finden Sie entweder in der ausführlichen Broschüre oder 
auf unserer Website. 
 
 
 

Anträge 
a) Der Ausführungskredit von 

CHF 91'000 für die Friedhofumge-
staltung wird gutgeheissen. 

 
b) Die Revision des Friedhof- und Be-

stattungsreglements wird geneh-
migt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Kreditabrechnung ‚Schutzzonenmassnahmen Rütihof‘ 
 

6. Friedhofumgestaltung 
 



Kosten 
Die vorliegende Kostenschätzung rechnet mit Aufwendungen von total 
CHF 90'950. Diese sind im Finanzplan eingestellt. 
 
b) Revision Friedhof- und Bestattungsreglement 
 
Die Friedhofumgestaltung erfordert eine Revision des Friedhof- und Be-
stattungsreglements. Gleichzeitig sollen einige Bestimmungen den neues-
ten Begebenheiten angepasst werden. Die relevantesten Punkte sind: 
 Regelung der Kostentragung bei Mittellosigkeit. 
 Regelungen Urnengräber mit Bodenplatte und Kindergräber. 
 Reduzierung Grabesruhe von 25 auf 20 Jahre (Übergangsfrist 2 Jahre). 
 Festlegung des Beisetzungsablaufs. 
 Regelung betreffend ‘Historischer Friedhof’. 
 Präzisierungen zur individuellen Grabbepflanzung. 
 Gebühren gegenüber Reglement 2002 um 10 % angepasst. 
 Samstag-Beisetzungen sind gebührenpflichtig. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
Das Forsthaus Bowald wie auch die Waldhütte Schüliberg gehören der Orts-
bürgergemeinde. Beide dienen als Freizeitanlagen der gesamten Öffentlich-
keit. Aufgrund dessen trägt die Einwohnergemeinde seit vielen Jahren den 
laufenden Unterhalt beider Objekte. Daher soll nun auch das Eigentum für 
einen symbolischen Preis von je CHF 1 an die Einwohnergemeinde überge-
hen.  
 

 
 
Antrag 
Der Kauf des Forsthauses Bowald und 
der Waldhütte Schüliberg zu je CHF 1 
wird genehmigt. 

 
 

 
 
Die ehemalige Deponie auf der Waldparzelle 'Steigrüebli' wurde in den letz-
ten Jahren mehrfach untersucht und – in Absprache mit den kantonalen Be-
hörden – aufgefüllt, humusiert und durch den Forstbetrieb bepflanzt. Die 
Deponie wurde final durch den Kanton als 'weder überwachungs- noch sa-
nierungsbedürftig' eingestuft. 
Aufgrund der bis in die 90er-Jahre betriebenen Deponie befindet sich diese 
Parzelle mit einer Fläche von 2938 m2 im Eigentum der Einwohnergemeinde. 
Nach Klärung des Deponiestatus und der anschliessenden Aufforstung soll 
sie nun für einen symbolischen Preis von CHF 1 an die Ortsbürgergemeinde 
übergehen. Für allfällige Kosten/Risiken aus der ehemaligen Deponie haftet 
nach wie vor die Einwohnergemeinde. 
 

 
 
Antrag 
Der Verkauf der Waldparzelle ‘Steig-
rüebli’ zu CHF 1 wird genehmigt. 

 
 

 
 
Unter diesem Traktandum kann jede/r die Gemeindeversammlung besu-
chende Stimmberechtigte ihr/sein Vorschlags- und Antragsrecht geltend 
machen, 

 
 

9. Verschiedenes 
 

7. Kauf Forsthaus Bowald und Waldhütte Schüliberg von Ortsbürgergemeinde 
 

8. Verkauf Waldparzelle ‚Steigrüebli‘ an Ortsbürgergemeinde 
 



 
 

 

 
 

 
 

 

Erfolgsrechnung / Ergebnisse Rechnung 2020
Budget 

2020
Rechnung  

2019

Zusammenzug (Nettoaufwand) CHF %

0 + ALLGEMEINE VERWALTUNG 872'779               818'443 792'909              54'336 6.64
1 + ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG 263'561               298'156 258'374              -34'595 -11.60
2 + BILDUNG 1'768'163            1'655'940 1'621'679           112'223 6.78
3 + KULTUR, SPORT UND FREIZEIT 110'617               142'768 112'516              -32'151 -22.52
4 + GESUNDHEIT 376'025               273'322 258'723              102'703 37.58
5 + SOZIALE SICHERHEIT 514'884               499'933 513'384              14'951 2.99
6 + VERKEHR 371'326               461'089 338'727              -89'763 -19.47
7 + UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG 107'400               154'404 129'087              -47'004 -30.44
8 + VOLKSWIRTSCHAFT 175'061               166'560 185'541              8'501 5.10
9 + FINANZEN UND STEUERN -4'559'816          -4'470'615  -4'210'940         -89'201 2.00

Einkommens-, Vermögens-, Quellen-, Gewinn- und Kapitalsteuern 4'667'851            4'460'200 5'187'748           207'651 4.66
Ergebnisse / Erfolgsausweis:
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung ER ohne Werke 164'023 52'091 1'396'304
Gesamtergebnis Wasserversorgung 39'480                 2'013            28'429                 
Gesamtergebnis Abwasserbeseitigung 9'984                    19'613          49'899                 
Gesamtergebnis Abfallwirtschaft 43'791 6'141 37'615
Gesamtergebnis Einwohnergemeinde 257'279 75'832 1'512'248
Ergebnis Investitionsrechnung 881'545               703'400       875'466              
Finanzierungsergebnis Einwohnergemeinde -138'732             -192'726      1'055'256           

Abweichung
Rechnung/ Budget 

Aktenauflage 
Die Akten zu den traktandierten Geschäften der Einwohnergemeindeversammlung können auf der Gemeindekanz-
lei in der Zeit vom 14. bis 28. Mai 2021 während den ordentlichen Öffnungszeiten eingesehen werden. 
 
A4-Broschüren 
Die Stimmberechtigten können auf Wunsch eine ausführliche A4-Broschüre der Gemeindeversammlungsvorlage auf 
der Gemeindekanzlei beziehen. 
 
Website 
Die ausführliche Gemeindeversammlungsvorlage sowie ein Teil der Unterlagen zu den Traktanden sind während der 
Auflagefrist auch auf unserer Website einsehbar (schneisingen.ch/Politik/Gemeindeversammlung). 
 
  

Gemeindekanzlei 
Schladstrasse 2 
5425 Schneisingen 
 
Tel. :  056 266 40 00 
Mail:  gemeindekanzlei@schneisingen.ch 
 

Erfolgsrechnung 2020 Einwohnergemeinde 
 

Informationen 
 


